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Gegenstand

Vorgesetzte

A. Allgemeine Bestimmungen

Art.1
Diese Verordnung regelt im Rahmen des Personalreglements vom
21. November2025 namentlich

a. die Möglichkeiten privatrechtlicherAnstellungen,
b. die Probezeit,
c. besondere Kündigungsfristenund -termine fürbestimmte Funktio-

nen,
d. die Einzelheiten derAbgangsentschädigung,
e. die Einzelheiten des Gehaltssystems und der Gehaltsentwicklung

sowie die Stelleneinreihung,
f. die Zulagen und Prämien,
g. die Sitzungsgelder, den Auslagenersatz und weitere finanzielle

Leistungen,
h. die Arbeitszeit und die Art und Weise, wie die Arbeit zu leisten ist,
i. die Ferien, die arbeitsfreien Tage und den Urlaub,
j. das Mitarbeitergespräch,
k. die Weiterbildung sowie Leistungen der Gemeinde in diesem Zu-

sammenhang,
I. den Versicherungsschutz,
m. die Zuständigkeiten.

Art.2
1 Vorgesetzte im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen sind:

a. das Gemeinderatspräsidiumfürdie Verwaltungsleitung,
b. die Verwaltungsleitung fürdie Abteilungsleitungen,
c. die Abteilungsleitungen fürdie Mitarbeitenden ihrer Abteilung.

2 Vorbehalten sind besondere organisationsrechtliche Vorschriften der
Gemeinde.

Privatrechtliche
Anstellungen

Art.3
Privatrechtlich angestellt werden zusätzlichzu den Lernenden (Art. 2 Abs.
2 Personalreglement) Mitarbeitende mit einem tiefen Beschäftigungsgrad,
die unregelmässigeArbeitseinsätzeleisten, sowie fürkurze Zeit befristet
angestellte Mitarbeitende.

Zuständigkeiten Art.4
Soweit das Personalreglement, diese Verordnung oder das Funktionendi-
agramm sowie besondere Vorschriften der Gemeinde keine Regelung
enthalten, ist fürpersonalrechtliche Entscheide der Gemeinderat zustän-
dig.

Personaldaten Art.5
1 Die Gemeinde bearbeitet Personaldaten nach den Vorgaben der kanto-
nalen Datenschutz- und Personalgesetzgebung.
2 Sie führtfüralle Mitarbeitenden ein Personaldossier. Die Mitarbeitenden
haben das Recht auf Einsicht in das eigene Personaldossier.
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B. Begründung,Anderung und Beendigung des
Arbeitsverhältnisses

Anstellungsbehörde

Sonderprivatauszug
Strafregister

Art.6
1 Der Gemeinderat entscheidet

a. auf Antrag des Gemeinderatspräsidiumsüberdie Anstellung und
Entlassung derVerwaltungsleitung,

b. auf Antrag der Verwaltungsleitung überdie Anstellung und Entlas-
sung derAbteilungsleitungen.

2 Die Verwaltungsleitung entscheidet aufAntrag der zuständigenAbtei-
lungsleitung überdie Anstellung und Entlassung der übrigen Mitarbeiten-
den.
3Besondere Zuständigkeitsvorschriftenbleiben vorbehalten.

Art.7

Bewerbende, die im Rahmen einer Anstellung bei der Gemeinde regel-
mässigen Kontakt mit Minderjährigenoder mit anderen besonders schutz-
bedürftigen Personen haben, müssen im Bewerbungsverfahren, spätes-
tens aber vor Stellenantritt, einen Sonderprivatauszug gemässArtikel 55
des Bundesgesetzes überdas Strafregister-lnformationssystem VOSTRA
(Strafregistergesetz, StReG) einreichen.

Probezeit Art.8
1 Grundsätzlichgilt eine Probezeit von drei Monaten.
2 Fürdie Verwaltungsleitung und fürdie Abteilungsleitungen beträgtdie
Probezeit vier Monate.
3 In begründetenFällen, insbesondere bei auf höchstensein Jahr befriste-
ten Arbeitsverhältnissenoder bei Stellenwechsel innerhalb derGemeinde,
kann eine kürzereProbezeit vorgesehen oder aufeine solche verzichtet
werden.
4 Vor Ablauf der Probezeit führtder oder die Vorgesetzte ein Beurteilungs-

gesprächdurch. Artikel 49 f. sind sinngemässanwendbar.
5 Im Übrigengilt fürdie Probezeit die kantonale Personalgesetzgebung.

Kündigung Art.9
1 Die KündigungsfristfürdieVerwaltungsleitungbeträgtnach Ablaufder
Probezeit sechs Monate.
2 In der Tagesbetreuung von Schulkindern ist eine Kündigung nur auf das
Ende eines Schulsemester, d.h. per 31. Januar oder 31. Juli, möglich.
3 Form und Verfahren der Kündigungrichten sich nach der kantonalen
Personalgesetzgebung und nach dem Gesetz vom 23. Mai 1989 überdie
Verwaltungsrechtspflege (VRPG).

Abgangsentschädi-
gung

Art.10
1 Die HöhederAbgangsentschädigungnach Artikel 8 Personalreglement
bestimmt sich nach Anhang 1 . Eine Abgangsentschädigungwird höchs-
tens fürdie Anzahl Monate bis zum ordentlichen Altersrücktritt(Art. 6 Abs.
1 Personalreglement) ausgerichtet.
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2 Massgebend fürdie Berechnung der Entschädigung ist das durchschnitt-
liche monatliche Bmttogehalt währendder letzten fünfDienstjahre oder
einer kürzerenAnstellungsdauer. Das 13. Monatsgehalt und Zulagen wer-
den nicht berücksichtigt.
3 Die Abgangsentschädigungwird in monatlichen Raten ausgerichtet.
4AllfälligeErwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen wie beispielsweise ein
anderweitig erzieltes Gehalt, Taggelder derArbeitslosenversicherung so-
wie Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung werden an die Ab-
gangsentschädigungangerechnet. Zu viel ausgerichtete Entschädigun-
gen sind zurückzuerstatten.

Austrittsvereinba-
rung

Gehalt
a) Gehaltssys-

tem

Art.11

Der Gemeinderat ist zuständigfürden Abschluss einer Austrittsvereinba-
rung, die eine überdie Kündigungsfristhinausgehende Auflösungsfrist
oder Leistungen der Gemeinde vorsieht.

C. Gehalt und andere finanzielle Leistungen

Art.12
1 Jede Gehaltsklasse besteht aus 80 Gehaltsstufen und zwölfVorstufen
von je 0,75 Prozent des Grundgehalts (linearer Gehaltsaufstieg).
2 Die Zuordnung der Stellen zu den einzelnen Gehaltsklassen (Einrei-
hung) ergibt sich aus Anhang 2.
3 FürPersonal in Ausbildung, Praktikantinnen und Praktikanten und min-
derjährigesPersonal gelten die kantonalen Gehaltsansätze.

b) Anderung in
derEinrei-
hung

c) Individueller
Gehaltsauf-
stieg

Art.13
1 Weist der Gemeinderat eine Stelle einer anderen Gehaltsklasse zu, so
legt die Anstellungsbehördedie Gehaltsstufe nach den Grundsätzenfür
die Bestimmung des Anfangsgehalts neu fest.
2 Bei Zuweisung einer Stelle zu einer tieferen Gehaltsklasse ist der lohn-
mässigeBesitzstand fürdie Dauer eines Jahres gewährleistet. Massge-
bend ist der Bruttolohn.
3 In Härtefällenkann der Gemeinderat die Dauer der Besitzstandsgarantie
nach Absatz 2 um höchstensein Jahr verlängem.
"Währendder Dauer der Besitzstandsgarantie nach Absatz 2 oder 3 ist
ein individueller Gehaltsaufstieg (Art. 14) ausgeschlossen.

Art.14
1 Unter Vorbehalt von Artikel 13 Personalreglement wird den Mitarbeiten-
den wie folgt ein jährlicherGehaltsaufstieg gewährt:

a. bis Gehaltsstufe 49: drei Gehaltsstufen
b. von Gehaltsstufe 50 bis Gehaltsstufe 69: zwei Gehaltsstufen
c. ab Gehaltsstufe 70: eine Gehaltsstufe

2 Die Gewährungdes Gehaltsaufstiegs nach Absatz 1 setzt voraus, dass

a. die im vorangehenden Jahr erfolgte Beurteilung von Leistung und
Verhalten (Art. 50) mindestens eine Bewertung «gut»(A) ergeben
hat und

b. ein allfälligerEintritt in den Dienst der Gemeinde im Jahr der Beurtei-
lung im ersten Quartal erfolgt ist.
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3 Der Aufstieg erfolgt auf den 1. Januar.
4 Zuständigfürdie Gewährungeines ausserordentlichen Gehaltsaufstiegs
(Art. 12 Abs. 2 Personalreglement) ist die Anstellungsbehörde(Art. 6).

d) Rückstufung Art. 15
1 Wurden Leistung und Verhalten ungenügend beurteilt (Bewertung C),
kann die Anstellungsbehördedie betroffene Mitarbeiterin oder den be-
troffenen Mitarbeiter durch Entzug von bis zu vier Gehaltsstufen zurück-
stufen.
2 Das Gehalt darf nicht unter das Grundgehalt (Minimum der jeweiligen
Gehaltsklasse) fallen.

e) Privatrecht-
lich ange-
stellte Mitar-
beitende

Zulagen

a) Familien -und
Betreuungs-
zulagen,
funktionsbe-
zogene Zula-
gen

Art.16

Der Gemeinderat legt den Lohn der privatrechtlich angestellten Mitarbei-
tenden fest.

Art.17

Die Gemeinde richtet Familien- und Betreuungszulagen sowie funktions-
bezogene Zulagen nach Massgabe der fürdas Kantonspersonal gelten-
den Bestimmungen aus.
2 Die Anstellungsbehördeentscheidet überdie die Gewährungvon funkti-
onsbezogenen Zulagen.

b) WeitereZula-
gen

Prämien

a) Leistungs-
und Innovati-
onsprämie

b) Treueprämie

Art. 18
1 Fürangeordneten Bereitschaftsdienst (Art. 32) haben die Mitarbeitenden
Anspruch aufeine Pikettentschädigung.
2 Die Entschädigung beträgt:

a. fürden Bereitschaftsdienst Schneeräumung: pauschal CHF
2000.00 pro Jahr,

b. fürweitere Bereitschaftsdienste mit einer Dauer von mindestens
acht Stunden innerhalb von 24 Stunden: CHF 40.00 pro Dienst.

3 Zur Zulage gemässAbsatz 2 wird kein Ferienanteil ausgerichtet.
4Die Gemeinde richtet keine Arbeitsmarktzulage gemässder kantonalen
Personalgesetzgebung aus.

Art.19
1 Die Gemeinde kann ausserordentliche Leistungen mit einer Leistungs-
prämiegemässder kantonalen Personalgesetzgebung belohnen.
2 Die Anstellungsbehördeentscheidet nach Konsultation der Geschäftslei-
tung im Rahmen der bewilligten Mittel überdie Ausrichtung einer Leis-
tungsprämie.
3 Die Gemeinde richtet keine Innovationsprämiengemässder kantonalen
Personalgesetzgebung aus.

Art.20
1 Die Mitarbeitenden haben nach Massgabe der kantonalen Personalge-
setzgebung Anspruch auf eine Treueprämie in Form von elf Ferientagen.
2 Die Ferientage können innerhalb von zwei Jahren bezogen werden.
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3 ÜberGesuche um Umwandlung der Treueprämiein eine entsprechende
Geldleistung entscheidet die Anstellungsbehördeim Rahmen bewilligter
Mittel und nach Massgabe der dienstlichen Bedürfnisse. Die Mitarbeiten-
den haben keinen Anspruch auf Umwandlung.

Sitzungsgeld Art. 21
1 Nehmen Mitarbeitende aus dienstlichen Gründenan Sitzungen von Be-
hörden,Arbeitsgruppen, Institutionen und dergleichen teil, die nach 17.00
Uhr andauern oder stattfinden, könnensie auf die Erfassung der Sit-
zungszeit als Arbeitszeit verzichten und ein Sitzungsgeld beanspruchen.
2 Sie haben sich jeweils zu Beginn des Jahres mit ihren Vorgesetzten
überdie Ausübungdes Wahlrechts nach Absatz 1 abzusprechen.
3 Das Sitzungsgeld beträgtCHF 30.00 pro Stunde.

Auslagenersatz

a) Grundsatz

Art.22
1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf Ersatz der Auslagen, die ihnen
aus der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben erwachsen und nicht durch
die Gemeinde oder Dritte übernommenwerden.
2Sie beschränken ihreAuslagen aufdas Notwendige.
3 Die Gemeinde ersetzt grundsätzlichdie tatsächlichenAuslagen. Vorbe-
halten sind die Artikel 23 und 24.
4 Die Mitarbeitenden machen AnsprücheaufAuslagenersatz mit dem zur
Verfügunggestellten Formular geltend und reichen entsprechende Belege
ein.

b) Verpflegung
und Unter-
kunft

Art.23
1 MüssenMitarbeitende aus dienstlichen Gründeneine Hauptmahlzeit
oder eine weitere Mahlzeit auswärtseinnehmen oder müssensie aus
dienstlichen Gründenauswärtsübernachten, haben sie Anspruch auf Er-
satz derAuslagen.
2 Die Ansätzerichten sich nach den fürdas Kantonspersonal geltenden
Regelungen.

c) Reisekosten Art.24
1 Die Mitarbeitenden benützenfürdienstlich begründeteReisen wenn
möglichöffentlicheVerkehrsmittel.
2 Die Benützungprivater Motorfahrzeuge kann bewilligt werden, wenn er-
heblich Zeit oder Kosten eingespart werden oder der Einsatz eines Motor-
fahrzeugs aus dienstlichen Gründenzweckmässigerist.
3 FürReisen mit dem öffentlichenVerkehr werden die Kosten fürein Bil-
lett der 2. Klasse erstattet. Werden die Fahrkosten durch die Verwendung
von Abonnementen herabgesetzt, besteht bis zu den Anschaffungskosten
fürein Halbtaxabonnement Anspmch aufVergütungdes vollen Tarifs. An-
schliessend wird der halbe Tarif erstattet.
4 Die Benützung privater Motorfahrzeuge wird mit CHF 0.70 pro Kilometer
entschädigt.
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Vorzeitige Pensionie-
rung

Weitere Leistungen

Art.25
1 Die Mitarbeitenden haben zum Ausgleich der Renteneinbusse Anspruch
auf Leistungen der Gemeinde, wenn sie

a. mindestens 15 volle Dienstjahre aufweisen und
b. sich im Zeitraum zwischen drei Jahren und einem Jahr vor dem or-

dentlichen Altersrücktritt(Art. 6 Abs. 1 Personalreglement) vorzeitig
pensionieren lassen.

2Die Höheder Leistungen richtet sich nach dem durchschnittlichen Be-
schäftigungsgradwährendder fünfdem Austritt vorangehenden Dienst-
jahre.
3 Die Leistungen umfassen bei einem durchschnittlichen Beschäftigungs-
grad von 100 Prozent

a. eine Entschädigung im Umfang der einfachen minimalen jährlichen
AHV-Altersrente füreine Einzelperson;

b. eine Zusatzentschädigungvon CHF 200.00 fürjedes überAbsatz 1
Buchstabe a hinaus geleistete volle Dienstjahr.

4 Die Leistungen gemässAbsatz 3 werden beim Austritt als Einmalzah-
lung ausgerichtet.

Art.26
1 Die Gemeinde kann weitere finanzielle Leistungen zugunsten von Mitar-
beitenden erbringen, beispielsweise in Form einer Entschädigungfürdie
Benützungdes privaten Mobiltelefons zu dienstlichen Zwecken oder in
Form von Aufmerksamkeiten aus besonderem Anlass.
2Sie kann Mitarbeitenden Arbeitskleidung und besondere Arbeitsmittel
wie Mobiltelefone zur Verfügungstellen.
3 Der Gemeinderat beschliesst die Einzelheiten.

Arbeitszeit
a) Grundsätze

D. Arbeitszeit, Ferien, Urlaub
Art.27
1 Die wöchentlicheArbeitszeit fürvollzeitlich angestellte Mitarbeitende be-
trägt42 Stunden.
2Die Mitarbeitenden leisten ihre Arbeit nach dem Modell der Jahresar-
beitszeit.

b) Arbeitsfreie
Tage

Art.28
1 Die arbeitsfreien Tage richten sich nach der kantonalen Personalgesetz-
gebung. Vorbehalten ist Absatz 2.
2 In Abweichung von Artikel 151 Absatz 4 der kantonalen Personalverord-
nung vom 18. Mai 2005 (PV) wird Mitarbeitenden, die an der l.-Mai-Feier
teilnehmen wollen, kein freier Halbtag gewährt.
3 Der Gemeinderat kann zusätzlicheArbeitstage oder Halbtage fürar-
beitsfrei erklären.

c) Arbeitszeit-
rahmen

Art.29
1 Die Mitarbeitenden leisten ihre Arbeitszeit ordentlicherweise von Montag
bis Freitag zwischen 6.00 und 20.00 Uhr.
2 Sie dürfenausnahmsweise im Einvernehmen mit dem oder der Vorge-
setzten auch ausserhalb dieser Zeiten arbeiten. Artikel 33 ist nicht an-
wendbar.
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d) Block- und
Offnungszei-
ten

3 Die täglicheArbeitszeit soll in der Regel zehn Stunden, die wöchentliche
Arbeitszeit soll in der Regel 50 Stunden nicht überschreiten.

Art.30
1 Die Mitarbeitenden sind grundsätzlichverpflichtet, währendderfolgen-
den Zeiten (Blockzeiten) Arbeit zu leisten: Montag bis Freitag 9.00 bis
11.30Uhrund 14.00 bis 16.00 Uhr.
2Blockzeiten

gelten nicht fürMitarbeitende, deren dienstliche Tätigkeitab-
weichende Arbeitszeiten bedingt.
3 Der Gemeinderat bestimmt die Öffnungszeitender Verwaltung.

e) Pausen Art.31
1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch aufeine bezahlte Pause von 15 Mi-
nuten pro Halbtag.
2 Mitarbeitende mit einertäglichenArbeitszeit von mehr als sieben Stun-
den müsseneine unbezahlte Pause von mindestens 30 Minuten bezie-
hen.
3Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen der kantonalen Per-
sonalgesetzgebung überschwangere Frauen und stillende Mütter.

f) Bereitschafts- Art. 32
1 Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeitende, die sich aufdienstliche Anord-
nung hin ausserhalb derordentlichen Arbeitszeit bereithalten, um nötigen-
falls sofort einen Arbeitseinsatz zu leisten. Die Vorgesetzten sind zustän-
dig fürdie Anordnung von Bereitschaftsdienst.
2Mitarbeitende mit Bereitschaftsdienst müssenjederzeit erreichbar sein
und sich in der Regel in einem bestimmten Umkreis vom Arbeitsort auf-
halten.
3 Sie haben Anspruch aufZulagen nach Massgabe von Artikel 18.

9) Nacht- und
Wochenend-
arbeit

Art.33
1 Als Nachtarbeit gilt die zwischen 20.00 und 6.00 Uhr geleistete Arbeit,
als Wochenendarbeit die am Samstag, Sonntag oder an öffentlichenFei-
ertagen von 6.00 bis 20.00 Uhr geleistete Arbeit.
2 Vorgesetzte können Nacht- oder Wochenendarbeit aus zwingenden be-
trieblichen Gründenanordnen odergenehmigen.
3 Die Mitarbeitenden haben fürNacht- und Wochenendarbeit Anspruch auf
einen Zeitzuschlag wie folgt:

a. fürSamstagsarbeit: 25 Prozent,
b. fürNachtarbeit und Arbeit an Sonntagen sowie an öffentlichenFeier-

tagen: 50 Prozent.
4 Fürdie Teilnahme an Sitzungen besteht kein Anspruch auf einen Zeitzu-
schlag.

h) Besondere
Bestimmun-

gen

Art.34
1 Fürdie Teilnahme am Personalausflug der Gemeinde wird den Mitarbei-
tenden mit einem Beschäftigungsgradvon mindestens 50 Prozent ein
ganzer Arbeitstag gutgeschrieben.
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2 Teilzeitlich angestellte Mitarbeitende mit einem Beschäftigungsgradvon
weniger als 50 Prozent erhalten eine Zeitgutschrift von einem halben Ar-
beitstag.
3 Der Besuch einer angeordneten Weiterbildung gilt als Arbeitszeit.
4 Wenn Mitarbeitende freiwillig Feuerwehrdienst fürdie Gemeinde leisten,
erhalten sie fürden Besuch von Feuerwehrkursen neben der Entschädi-
gung gemässder Feuerwehrverordnung vom 30. Juni 2020 eine entspre-
chende Zeitgutschrift.

Bewirtschaftung der
Arbeitszeit

a) Grundsätze

Art.35
1 Die Mitarbeitenden leisten ihre Arbeit nach den zu erfüllendenAufgaben
und den betrieblichen Bedürfnissen. Sie stellen sicher, dass die Verwal-
tung währendder Öffnungszeitenerreichbar ist, und halten die Blockzei-
ten ein, soweit ihre dienstliche Tätigkeitkeine abweichenden Arbeitszei-
ten bedingt.
2 Die Vorgesetzten könnenaus dienstlichen GründenArbeit zu bestimm-
ten Zeiten anordnen oder von der Einhaltung der Blockzeiten absehen.
3Die Mitarbeitenden bestimmten im Rahmen derAbsätze 1 und 2 sowie
der weiteren Vorgaben dieser Verordnung frei, wann sie ihre Arbeit leis-
ten.
4 Sie erfassen die geleistete Arbeitszeit im elektronischen Zeiterfassungs-
system derGemeinde. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, kann die
Zeiterfassung manuell erfolgen.
5 Die Vorgesetzten kontrollieren die Einhaltung der Vorgaben zur Arbeits-
zeit.

b) Arbeits-
zeitsaldo

Art.36
1 Am Ende einer einjährigenAbrechnungsperiode darf der Zeitsaldo
höchstens50 Plus- oder Minus-Stunden betragen.
2Die einjährigeAbrechnungsperiode endet grundsätzlicham 31. Dezem-
ber. Vorbehalten ist eine abweichende Festlegung im Einzelfall.
3 Fürteilzeitlichangestellte Mitarbeitende reduziert sich derzulässigeAr-
beitszeitsaldo nach Absatz 1 entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad.
4 Überschreitetder Arbeitszeitsaldo die Grenzen von Absatz 1, können
die Vorgesetzten Massnahmen zum Abbau des Saldos anordnen und die
Bewirtschaftung der Arbeitszeit durch die Mitarbeitenden einschränken.

c) Kompensa-
tion

Art.37
1 Positive Zeitsaldi sind unter Berücksichtigungder Vorgaben gemässArti-
kel 35 durch den Bezug von Freizeit zu kompensieren.
2 Die Vorgesetzten könnenden zusammenhängendenZeitabbau von bis
zu drei Tagen pro Monat bewilligen.
3 Ausnahmsweise kann in begründeten Fällenein weitergehender zusam-
menhängenderZeitabbau bewilligt werden. Fürdie Zuständigkeitgilt Arti-
kel40.

d) Ubertragung
Arbeits-
zeitsaldo

Art.38
1 Zeitsaldi im Rahmen von Artikel 36 Absatz 1 werden auf die nächsteAb-
rechnungsperiode übertragen.
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2Ausnahmsweise kann in begründeten Fällender Übertragvon mehr
Plus- oder Minus-Stunden bewilligt werden.
3 Ein positiver Zeitsaldo, der das zulässigeoder bewilligte Mass (Abs 1
oder 2) übersteigt,verfälltam Ende derAbrechnungsperiode. Ausnahms-
weise kann ein solcherZeitsaldo im Rahmen bewilligter Mittel finanziell
abgegolten werden, wenn

a. er aufgrund zwingender betrieblicher Bedürfnissegebildet worden ist
und

b. ein Abbau innert nützlicherFrist nicht möglich ist.
4 Ein nicht übertragbarernegativer Zeitsaldo, der nicht innert nützlicher
Frist kompensiert wird, führtzu einer entsprechenden Gehaltskürzung.
5 Die ZuständigkeitfürEntscheide nach den Absätzen2 bis 4 richtet sich
nach Artikel 40.

e) Arbeits-
zeitsaldo bei
Austritt

Art.39
1 Ein positiver oder negativer Zeitsaldo ist bis zum Austritt aus dem Dienst
der Gemeinde abzubauen. Dem Austritt aus dem Dienst der Gemeinde
gleichgestellt ist der Wechsel in eine andere Abteilung.
2 Ein positiver Zeitsaldo wird nurfinanziell abgegolten, wenn derAbbau
aus dienstlichen Gründenoderwegen Krankheit oder Unfall nicht möglich
ist.
3 Besteht beim Austritt ein negativer Zeitsaldo, wird das letzte Gehalt ge-
kürztoder das zu viel ausbezahlte Gehalt zurückgefordert. Grundlage für
die Rückforderung bildet das aktuelle monatliche Bmttogehalt zuzüglich
des Anteils 13. Monatslohn. Ausnahmsweise kann in einem hlärtefallvon
einer Gehaltskürzungoder Rückforderungabgesehen werden.
4 Die ZuständigkeitfürEntscheide nach den Absätzen2 und 3 richtet sich
nach Artikel 40.
5Vorbehalten sind abweichende Festlegungen im Rahmen einerAustritts-
vereinbarung (Art. 11).

Zuständigkei-
ten

Art.40
Zuständigfürdie Bewilligung eines weitergehenden zusammenhängen-
den Zeitabbaus (Art. 37 Abs. 3) oder eines weitergehenden Übertragsvon
Plus- und Minusstunden (Art. 38 Abs. 2), fürden Entscheid überdie finan-
zielle Abgeltung bzw. die Gehaltskürzungbei einem nicht auf die nächste
Abrechnungsperiode übertragbarenZeitsaldo (Art. 38 Abs. 3 und 4) und
fürden Entscheid überdie finanzielle Abgeltung bzw. den Verzicht auf
eine Gehaltskürzungoder Rückforderung bei Austritt (Art. 39 Abs. 2 und
3) ist:

a. das Gemeinderatspräsidiumfürdie Verwaltungsleitung,
b. das Gemeinderatspräsidiumauf Antrag der Verwaltungsleitung für

die Abteilungsleitungen,
c. die Anstellungsbehördeauf Antrag des oder der Vorgesetzten für

das übrigePersonal.

Besondere Arbeits-
formen

a) Teilzeitarbeit

Art.41
1 Teilzeitlich angestellte Mitarbeitende leisten ihre Arbeitszeit in Absprache
mit den Vorgesetzten entweder an den vereinbarten Wochentagen (fixe
Teilzeitarbeit) oder nach dem Modell der variablen Teilzeitarbeit. Vorbe-
halten ist die Arbeit nach Dienstplänen.
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2 Die Mitarbeitenden haben keinen Anspruch aufeine Änderungdes Be-
schäftigungsgradsoder auf Teilzeitarbeit. Artikel 60c der kantonalen Per-
sonalverordnung ist nicht anwendbar.

b) Jobsharing Art.42
FürJobsharing gelten die Bestimmungen der kantonalen Personalgesetz-
gebung.

c) Homeoffice Art.43
1 Die Mitarbeitenden haben keinen Anspruch aufArbeit im Homeoffice.
2 Der oder die Vorgesetzte kann Homeoffice bewilligen, soweit die ord-
nungsgemässeund wirtschaftliche ErfüllungderAufgaben sowie die Zu-
sammenarbeit mit anderen Mitarbeitenden gewährleistetsind.
3 Bei Bewilligung von Homeoffice legt der oder die Vorgesetzte den Um-
fang und die weiteren Modalitätendes Homeoffice sowie die damit ver-
bundenen Pflichten des oder der Mitarbeitenden fest.
4 Homeoffice kann höchstens im Umfang von 40 Prozent des Arbeitspen-
sums bewilligt werden.

Ferien

a) Anspruch

Art.44
1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf Ferien nach Massgabe der kan-
tonalen Personalgesetzgebung.
2 Zuständigfürdie Bewilligung der Feriendaten ist der oder die Vorge-
setzte.

b) Bezug und Art. 45
1 Die Mitarbeitenden müssen ihre Ferien grundsätzlich im betreffenden
Kalenderjahr beziehen. Vorbehalten sind Absatz 3 und Artikel 20 Absatz
2.
2Sie müssenmindestens zwei Wochen freie Tage zusammenhängend
beziehen.
3Die Mitarbeitenden können bis zu 25 Prozent desjährlichen Feriengut-
habens auf das nächsteKalenderjahr übertragen. Weitergehende Ferien-
guthaben verfallen unter Vorbehalt von Absatz 4.
4 Ausnahmsweise kann in begründeten Fällenein weitergehender Über-
trag bewilligt werden, sofem aufgezeigt wird, wie das Ferienguthaben ab-
gebaut wird. Zuständig ist die fürEntscheide nach Artikel 40 verantwortli-
che Stelle.

Urlaub

a) Bezahlter
Urlaub

Art.46
1 Die Gemeinde gewährtden Mitarbeitenden unterVorbehalt von Absatz
2 bezahlten Urlaub nach Massgabe der kantonalen Personalgesetzge-
bung.
2 Mitarbeitende haben Anspruch auf bezahlten Urlaub bis fünfArbeitstage
fürLeiterausbildungs- und Fortbildungskurse sowie fürdie Tätigkeitals
hauptverantwortliche Leiterin oder hauptverantwortlicher Leiter von Kur-
sen und Lagern im Rahmen von «Jugendund Sport».Artikel 156 Ab-
satz 4 der kantonalen Personalverordnung ist nicht anwendbar.
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3 Zuständigfürdie Bewilligung von bezahltem Urlaub sind vorbehältlich
besonderer Vorschriften die Vorgesetzten.

b) Unbezahlter Art. 47
Urlaub 1 pjg Gemeinde kann den Mitarbeitenden unbezahlten Urlaub bewilligen,

wenn die dienstlichen Bedürfnissedies zulassen. Artikel 60b der kantona-
len Personalverordnung ist nicht anwendbar.
2 Zuständigfürdie Bewilligung von unbezahltem Urlaub ist:

a. bei unbezahltem Urlaub bis zu fünfTagen der oder die Vorgesetzte,
b. bei längeremunbezahltem Urlaub die fürEntscheide nach Artikel 40

verantwortliche Stelle.
3Währendder Dauer des unbezahlten Urlaubs entsteht kein Anspruch auf
Ferien. Krankheit oder Unfall währenddes unbezahlten Urlaubs begrün-
den keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung.
4 Der Versicherungsschutz währenddes unbezahlten Urlaubs richtet sich
nach dem Vorsorgereglement derzuständigenVorsorgeeinrichtung und
nach den gesetzlichen Bestimmungen überdie Unfallversicherung.

Langzeitkonto Art.48

Die Gemeinde führtkein Langzeitkonto im Sinne der kantonalen Perso-
nalgesetzgebung.

E. Weitere Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden

Mitarbeitergespräch

a) Grundsatz
Art.49
1 Der oder die Vorgesetzte führtdas jährlicheMitarbeitergespräch mit
Leistungs- und Verhaltensbeurteilung bis am 30. Juni durch.
2 Am jährlichenMitarbeitergesprächdes Gemeinderatspräsidiumsmit der
Verwaltungsleitung nimmt ein weiteres Gemeinderatsmitglied teil.
3 Die Vorbereitung und Durchführung,die Ergebnissicherung und das
Vorgehen bei Differenzen richten sich nach den Vorschriften der kantona-
len Personalgesetzgebung. Vorbehalten istArtikel 50.
4 Ist die Verwaltungsleitung mit der Beurteilung von Leistung und Verhal-
ten durch das Gemeinderatspräsidium nicht einverstanden, kann er oder
sie eine Uberprüfungder Beurteilung durch den Gemeinderat verlangen.
5 Die Vorgesetzten informieren die Verwaltungsleitung überdie Ergebnisse
der durchgeführtenMitarbeitergespräche.

b) Leistungs-
und Verhal-
tensbeurtei-
lung, Gehalts-
massnahmen

Art.50
1 Leistung und Verhalten der Mitarbeitenden werden wie folgt beurteilt:

a. herausragende Leistungen (A++): Zielvorgaben oder Leistungser-
wartungen deutlich und in allen wichtigen Bereichen übertroffen;

b. sehr gute Leistungen (A+): Zielvorgaben oder Leistungserwartun-

gen in wichtigen Bereichen übertroffen,
c. gute Leistungen (A): Zielvorgaben oder Leistungserwartungen voll-

umfänglicherfüllt,
d. genügendeLeistungen (B): Zielvorgaben oder Leistungserwartun-

gen teilweise erfüllt,
e. ungenügendeLeistungen (C): Zielvorgaben oder Leistungserwar-

tungen in wichtigen Bereichen nicht erfüllt.
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Weiterbildungen

a) Beiträge

2 Die oder der Mitarbeitende kann innerhalb von 30 Tagen nach schriftli-
cher Mitteilung der Gehaltsmassnahme verlangen, dass die Anstellungs-
behördedurch Verfügungübereine Nichtgewährungdes Gehaltsauf-
stiegs (Art. 14 Abs. 2) oder eine Rückstufung (Art. 15) als Folge der Leis-
tungs- und Verhaltensbeurteilung entscheidet.

Art.51
1 Die Gemeinde kann die externe Weiterbildung von Mitarbeitenden auf
Gesuch hin mitfinanziellen Beiträgenund durch Gewährungvon bezahl-
tem oder unbezahltem Urlaub unterstützen.
2Finanzielle Beiträgekönnenausgerichtet werden für

a. Kurs- und Prüfungsgebühren,
b. Lehrmittelkosten,
c. Reise-, Unterkunfts-und Verpflegungskosten.

3Finanzielle Beiträgeund bezahlter oder unbezahlter Urlaub werden nach
Massgabe des dienstlichen Interesses an derWeiterbildung gewährt. Die
Gemeinde berücksichtigtüberdiesdie bewilligten finanziellen Mittel und
den Beschäftigungsgrad. Die ordnungsgemässeDienstleistungserbrin-
gung muss gewährleistetsein.
4 BeiträgefürKosten nach Absatz 2 Buchstabe a und b werden nur ge-
währt, soweit hierfürkeine Beiträgenach der eidgenössischen Berufsbil-
dungsgesetzgebung ausgerichtet werden. FürBeiträgenach Absatz 2
Buchstabe c sind die Bestimmungen überden Auslagenersatz zu berück-
sichtigen.

Art.52
1 Mitarbeitende sind im Rahmen von Absatz 2 zur vollständigenoder an-
teilmässigen Rückzahlungvon Beiträgenverpflichtet, wenn sie

a. die Weiterbildung aus privaten Gründenabbrechen,
b. die Weiterbildung aus eigenem Verschulden nicht erfolgreich ab-

schliessen oder
c. währendder Weiterbildung bzw. innert einer bestimmten Frist nach

deren Abschluss aus dem Dienst der Gemeinde austreten.
2 Rückzahlbarsind finanzielle Beiträgevon mehr als ChlF 1000.00 und
gewährterbezahlter Urlaub von mehr als fünfTagen.
3 Im Übrigen,namentlich fürden Abschluss der Rückzahlungsvereinba-
rung, den Umfang der Rückzahlungspflichtund die Befreiung von der
Rückzahlungspflicht, gilt die kantonale Personalgesetzgebung.

c) Zuständigkeit Art. 53
1 ÜberfinanzielleBeiträgebis CHF 1000.00 und bezahlten oder unbezahl-
ten Urlaub bis fünfTageentscheiden die Vorgesetzten.
2Bei einem finanziellen Beitrag von mehr als CHF 1000.00 bzw. bezahl-
tem oder unbezahltem Urlaub von mehr als fünfTagen sind fürEnt-
scheide nach den Artikeln 51 und 52 zuständig:

a. das Gemeinderatspräsidiumfürdie Verwaltungsleitung,
b. das Gemeinderatspräsidium auf Antrag der Verwaltungsleitung für

die Abteilungsleitungen,
c. die Anstellungsbehördeauf Antrag der oder des Vorgesetzten für

das übrigePersonal.

b) Rückzahlung
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Ausübungeines öf-
fentlichen Amts und
Nebenbeschäftigun-
gen; Zuständigkeiten

Art.54

Zuständigfürdie Bewilligung von bezahltem Urlaub fürdie Ausübungei-
nes öffentlichenAmts und fürdie Bewilligung von Nebenbeschäftigungen
ist in allen Fällendie nach Artikel 53 Absatz 2 zuständigeStelle.

F. Besondere Bestimmungen

Versicherungsprä-
mien

Art.55
1 Die Gemeinde schliesst fürdie Mitarbeitenden eine Krankentaggeldver-
sicherung ab.
2 Sie übemimmtdie Prämien.
3 Die Mitarbeitenden tragen einen Drittel der Prämienfürdie Nichtberufs-
unfallversicherung.

Lernende Art.56
1 Die Personalgesetzgebung ist auf Lernende ergänzendzum Lehrvertrag

gemässden Artikeln 344 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts

(OR) und zu den zwingenden bundesrechtlichen Bestimmungen anwend-
bar.
2 In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 dürfenLernende nur bis zu ei-
nem Arbeitszeitsaldo von 25 Plus- oder Minusstunden mehr oder weniger
als die täglicheArbeitszeit leisten.
3 Die Gemeinde kann besondere finanzielle Leistungen zugunsten von
Lemenden erbringen, namentlich eine Prämiebei erfolgreichem Lehrab-
schluss. Der Gemeinderat beschliesst die Einzelheiten.

G. Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Weisungen des Ge-
meinderats

Art.57

Der Gemeinderat regelt mittels Weisungen insbesondere

a. weitere finanzielle Leistungen zugunsten von Mitarbeitenden (Art.
26) und zugunsten von Lernenden (Art. 56 Abs. 3),

b. den Schutz vor sexueller Belästigungam Arbeitsplatz,
c. die Pflichten der Mitarbeitenden im Umgang mit der Informatikinfra-

struktur der Gemeinde (Hard- und Software).

Ubergangsbestim-
mung

Art.58
1 Bei Inkrafttreten derVerordnung bereits angestellte Mitarbeitende mit re-

gelmässigem Kontakt zu Minderjährigenoder anderen besonders schutz-
bedürftigen Personen haben innerhalb eines halben Jahres ab Inkrafttre-
ten einen Sonderprivatauszug einzureichen (Art. 7).
2 Soweit das neue Recht nicht unmittelbar anwendbar ist, sind beste-
hende Anstellungsverträgeinnerhalb eines halben Jahres ab Inkrafttreten
dieserVerordnung an das neue Recht anzupassen.
3Ferienguthaben, deren Übertragungnach bisherigem Recht bewilligt
worden ist und die nicht bis Ende des Kalenderjahrs nach Inkrafttreten
dieser Verordnung abgebaut werden mussten, verfallen nicht. Die nach
Artikel 40 zuständigeStelle bewilligt den nochmaligen Ubertrag und
macht Vorgaben zum Abbau.
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4 Unter bisherigem Recht aufgelaufene Treueprämiensind innerhalb von
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu beziehen.
5 Gemässbisherigem Recht erteilte Bewilligungen, namentlich fürHome-
office, fürWeiterbildungen und fürdie AusübungöffentlicherAmter sowie
Nebenbeschäftigungen, bleiben in Kraft.
6 Die Rückzahlungspflichtfürgemässbisherigem Recht bewilligte Ge-
meindebeiträgean Weiterbildungen richtet sich nach bisherigem Recht.

Aufhebung bisheri-

gen Rechts
Art.59
Die Personal- und Arbeitszeitverordnung vom 22. April 2024 wird aufge-
hoben.

Anderung bisherigen
Rechts

Art.60
Die Bildungsverordnung vom 25. März2024 wird wie folgt geändert:
Art.16
b) Verfügungsbefugnisseund Personal
1 (unverändert)
2 Die Abteilungsleitung Bildung und Kultur ist zuständigfürdie Anstellung,
Entlassung und Führung:

a. (unverändert)
b. (unverändert)
c. (gestrichen)
d. (gestrichen)
e. (gestrichen)
f. (gestrichen)
g. (unverändert)

2bis (neu) Sie ist zuständigfürdie Führung:

a. der Leitung Tagesbetreuung
b. der Mitarbeitenden Schuladministration,
c. der Bibliotheksleitung,
d. der Leitung Schulsport und der Koordinationsperson Aufgabenhilfe.

3 (unverändert)
Die Verordnung vom 25. März2024 überdie Tagesbetreuung von Schul-
kindem wird wie folgt geändert:
Art.25
Leitung Tagesbetreuung
1 (unverändert)
2 Sie ist insbesondere zuständig

a. fürdie Fühmngder Mitarbeitenden Tagesbetreuung, soweit diese
nicht nach den Vorgaben der Lehreranstellungsgesetzgebung an-
gestellt sind,

b. (unverändert)

Inkrafttreten Art.61
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
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Beschlossen durch den Gemeinderat am 15. Dezember 2025.

NAMENS DES GEMEINDERATS
Die(^sidentin: Die Sekretär-Stv.:

C^.^^QC^C/
-a Lyoth Christin Amacher
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Anhang 1: Höheder Abgangsentschädigung(Art. 10 Abs. 1)
Die Werte in der Tabelle zeigen die Höheder Abgangsentschädigung in Anzahl durchschnittli-
chen Monatsgehältern.

Anhang 2: Einreihung derStellen in Gehaltsklassen (Art. 12 Abs. 2)
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Alter/Dienstjahre im
Austrittszeitpunkt

Unter
40-jährig

Ab dem vollen-
deten 40. Alters-
jahr

Ab dem vollen-
deten 50. Alters-
jahr

Ab dem vollen-
deten 60. Al-
tersjahr

Weniger als 5 voll-
endete Dienstjahre

o o 1 2

5 und mehrvollen-
dete Dienstjahre

o 1 2 3

10 und mehrvollen-
dete Dienstjahre

1 2 3 4

15 und mehrvollen-
dete Dienstjahre

2 3 4 5

20 und mehrvollen-
dete Dienstjahre

3 4 5 6

Verwaltungspersonal

Verwaltungsleitung GKL 23

Verwaltungsleitung-Stellvertretung= Abteilungsleitung + 5 Gehaltsstufen GKL 21

Abteilungsleitung Präsidiales GKL 21

Abteilungsleitung PräsidialesStellvertretung GKL 17

Abteilungsleitung Finanzen GKL 21

Abteitungsleitung Finanzen Stellvertretung GKL 16

Abteilungsleitung Bauverwaltung GKL 21

Abteilungsleitung Bauverwaltung Stellvertretung GKL 16

Abteilungsleitung Sozialdienst GKL 21

Abteilungsleitung Sozialdienst Stellvertretung GKL 19

Teamleitung Sozialarbeit GKL 19



"LAG - Kantonale Lehreranstetlungsgesetzgebung (BSG 430.250)
"*Personalgesetzgebung Gemeinde/Kanton
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Sozialarbeitende GKL 18

Teamleitung Sozialdienst Administration GKL 15

Bereichsleitung Bauverwaltung (Liegenschaften/Hochbau/Tiefbau) GKL 14

Sachbearbeitende I GKL 12

Sachbearbeitende II GKL 11

Personal Bildungsbereich

Abteilungsleitung Bildung, Anstellung nach LAG* GKL 15

Abteilungsleitung Bildung, Anstellung nach PG** GKL 23

Schuladministration Bereichsleitung GKL 14

Schuladministration Sachbearbeitende 1 GKL 12

Tagesschule & Ferienbetreuung - Leitung GKL 16

Tagesschule & Ferienbetreuung - Betreuung pädagogischausgebildet, An-
stellung nach LAG*

GKL 7

Tagesschule & Ferienbetreuung - Betreuung pädagogischnicht ausgebildet GKL 9

Schulsozialarbeit GKL 18

Bibliothek - Leitung (mit Diplom) GKL 13

Bibliothek - Leitung (ohne Diplom) GKL 11

Bibliothek - Mitarbeitende GKL 8

i



Personal Feuerwehr

Materialverwaltung Feuerwehr GKL | 10
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Personal Hauswartschaften (Liegenschaftswartung)

Personal Hauswartschaften 1 (mit eidg. Fachausweis) GKL 11

Personal Hauswartschaften II (ohne eidg. Fachausweis) GKL 9

Aushilfen Hauswartschaften GLK 7

Reinigung (mit Vertrag) GKL 6

Reinigung (ohne Vertrag) GKL 6

Personal Werkhof

Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt 1 (Leitung) GKL 11

Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt II (Leitung Stv.) GKL 10

Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt II GKL 9

Aushilfe (ohne Vertrag) GKL 9


